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In Beantwortung der von den Abgeordneten Dr. STIX und. 
Genossen am 8.5.1980 eingebrachten Anfrage Nr. 548!J, 
betreffend die Veröffentlichung von Personenstands
fällen, beehre ich mich mitzuteilen: 

Wie ich bereits dem Erstunterzeichner auf sein Schreiben, 

vom 11.März 1980 mitgeteilt habe, erlaubt § 61 PStG eine 

Bekanntgabe von Daten aus den Personenstandsbüchern nur 

an den Betroffenen und seine Familienangehörigen sowie 

an Behörden und sonstige Personen, die ein berechtigtes 

Interesse daran glaubhaft machen. 

Von diesen Beschränkungen kann nach dem Wortlaut der 

angeführten Bestimmung auch dann nicht abgesehen werden, 

wenn die Person, auf die sich die Eintragung bezieht, 

der Bekanntgabe an nicht diesem Kreis angehörende Per

sonen oder Stellen zustimmt. Eine etwa dem § 7 Abs.l Z.2 
des Datenschutzgesetzes entsprechende Regelung - Zulässig
keit der Übermittlung von Daten mit ausdrücklicher Zu

stimmung des Betroffenen - wär~ daher erst nach Änderung 

des § 61 PStG möglich. 
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Ich habe ungeachtet dessen den Auftrag gegeben, zu prüfen, 

auf welche Weise den Zeitungen trotz der angeführten 

rechtlichen Schwierigkeiten die Veröffentlichung von 

Geburten, Eheschließungen und Sterbefällenmit Zustimmung 

der Betroffenen ermöglicht werden kann. Ich werde Sie 

vom Ergebnis der Bemühungen um Lösung des von Ihnen 

aufgeworfenen Problems informieren. 

Wien, am Juni 1980 
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